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Politische Gemeinde Wolfenschiessen 

Traktanden 

1. Wahl der Stimmenzähler 

2. Budget 2022 

3. Steuerfuss 2022 

4. Bereinigung Gemeindeordnung Einheitsgemeinde 

Die vorliegende Botschaft mit der Geschäftsordnung, dem Budget und den Erläuterungen zu 
den Traktanden wird allen Haushaltungen zugestellt. Die Unterlagen zu den Geschäften liegen 
ab Freitag, 29. Oktober 2021 in der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf oder kön-
nen auf der Homepage www.wolfenschiessen.ch heruntergeladen werden. 
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Politische Gemeinde

Erläuterungen zu Traktandum 2 und 3 

Bericht und Antrag des Gemeinderates 
zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2022 

Erfolgsrechnung 

Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020

Ertragsüberschuss 120'600.00 244'400.65

Aufwandüberschuss 97'200.00

Investitionsrechnung 

Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020

Einnahmenüberschuss 25'000.00

Ausgabenüberschuss 0.00 48'247.70

Bemerkungen 

 Der digitale Dorfplatz "Crossiety.ch" soll eingeführt werden. Hierfür sind 
Kosten von CHF 10'000.00 veranschlagt. 

 Der Ersatz der Wanderwegweiser kann im Jahr 2021 abgeschlossen wer-
den. Deshalb wurde der Aufwand für den Unterhalt der Wanderwege um 
CHF 45'000.00 tiefer budgetiert. 

 Der Aufwand für die wirtschaftliche Sozialhilfe an Flüchtlinge sollte um 
CHF 14'600.00 tiefer ausfallen. 

 Der Aufwand für die direkte wirtschaftliche Sozialhilfe sollte um 
CHF 45'000.00 tiefer ausfallen. 

 Für den Werkdienst ist vorgesehen, einen Rapid Geräteträger, inkl. Räum-
schild und Mittelschnittbalken, anzuschaffen. Die Gesamtkosten betragen 
CHF 12'700.00. 

 Die Anschaffung der Parkuhren für das neue Parkplatzbewirtschaftungs-
system wurde mit CHF 35'000.00 berücksichtigt. 

 Der Erlös aus der Parkplatzbewirtschaftung wurde mit CHF 20'000.00 bud-
getiert. 

 Die Neugestaltung des Friedhofs soll angegangen werden. Hierfür wurden 
Projektierungskosten von CHF 10'000.00 budgetiert. 

 Aufgrund der Covid-19 Pandemie wird mit einem tieferen Ertrag bei der 
Tourismusabgabe gerechnet. Im gleichen Ausmass reduziert sich somit 
auch der Aufwand bei der Tourismusförderung. 

 Die Steuereinnahmen wurden um CHF 20'000.00 höher budgetiert. 

 Der Finanzausgleich wird um CHF 41'400.00 höher ausfallen. 
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Politische Gemeinde

 Die anteilmässige Gewinnausschüttung 2020 des Kehrichtverwertungsver-
bands Nidwalden wird CHF 75'000.00 betragen. 

 Für die Umsetzung einer gesamtheitlichen Liegenschaftsplanung in Zu-
sammenarbeit mit der Schulgemeinde ist im Rahmen einer Machbarkeits-
studie ein Betrag von CHF 10'000.00 vorgesehen. 

 Die jährliche Amortisation des Darlehens durch die Stiftung Wohnen und 
Arbeiten in Wolfenschiessen von CHF 25'000.00 wird jeweils in der Inves-
titionsrechnung ausgewiesen. 

Anträge 

Der Gemeinderat beantragt, dem Budget 2022 zuzustimmen. 

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss bei 0.50 Einheiten zu belassen. 
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Bericht und Antrag der Finanzkommission 
zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2022 

Als Finanzkommission haben wir das Budget (Erfolgs- und Investitionsrech-
nung) für das Jahr 2022 der Gemeinde Wolfenschiessen beurteilt. 

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag. 

Gemäss unserer Prüfung entspricht das Budget den gesetzlichen Vorschriften. 
Die aufgezeigte Entwicklung der Politischen Gemeinde erachten wir als richtig. 
Die finanzielle Lage der Politischen Gemeinde Wolfenschiessen präsentiert sich 
angespannt und bedarf einer strikten Kostenkontrolle. 

Den vom Gemeinderat vorgeschlagenen Steuerfuss von 0.50 Einheiten beur-
teilen wir als vertretbar. 

Wir beantragen, das vorliegende Budget, mit einem Ertragsüberschuss von 
CHF 120'600.00, zu genehmigen. 

Wolfenschiessen, im September 2021 Die Finanzkommission
Manfred Christen, Präsident 
Rosly Christen, Sekretärin 
René Engelberger 
Esther Niederberger 
Gabriel Villa 
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Erläuterungen zu Traktandum 4 

Bericht und Antrag des Gemeinderates und des Schulrates 
zur Bereinigung der Gemeindeordnung Einheitsgemeinde 

Ausgangslage 

Die beiden Bürger Alexander Schuler und Markus Christen haben im Februar 
2020 einen Antrag zur Bildung einer Einheitsgemeinde eingereicht. 

Die Bevölkerung hat an der Urnenabstimmung vom September 2020 diesem 
Antrag zugestimmt. Der Gemeinderat und der Schulrat wurden beauftragt, 
eine Vorlage einer neuen Gemeindeordnung auszuarbeiten, um die Schulge-
meinde Wolfenschiessen und die Politische Gemeinde Wolfenschiessen zusam-
menzuführen (Schaffung einer Einheitsgemeinde). 

Neue Gemeindeordnung 

Der Gemeinderat und der Schulrat haben nun gemeinsam – und mit Unter-
stützung eines externen Projektleiters – die neue Einheits-Gemeindeordnung 
ausgearbeitet (siehe Anhang). Sie orientiert sich an den folgenden Eckwerten: 

 Politisch breit abgestützter Gemeinderat mit 7 Mitgliedern; 

 Ein neues Departement Bildung; 

 Die Schulkommission wird als Fachkommission ausgestaltet; 

 Die Schulkommission nimmt strategische Aufgaben wahr 

 Eine generelle Attraktivierung der Kommissionsarbeit; 

 Eine Anpassung der Finanzkompetenzen; 

 Die Aktualisierung der Gemeindeordnung aus dem Jahre 2009; 

 Kein Regelungsbedarf in der Gemeindeordnung, wenn übergeordnete Re-
gelungen bestehen. 

Die vorliegende Gemeindeordnung wurde vom kantonalen Rechtsdienst vor-
geprüft und für in Ordnung befunden. Die erforderliche Genehmigung durch 
den Regierungsrat wurde in Aussicht gestellt. 

Häufigste Fragen und Antworten 

 Weshalb braucht es eine neue Gemeindeordnung und weshalb ist diese als 
Ganzes revidiert worden? 

Die Eingliederung der Schule verlangt zwingend nach einer neuen Gemein-
deordnung. Gleichzeitig ist dies auch eine Gelegenheit, die aus dem Jahre 
2009 stammende Gemeindeordnung den aktuellen Gegebenheiten anzu-
passen. 
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 Stehen der Schulrat und der Gemeinderat hinter der vorliegenden Gemein-
deordnung? 

Der Schulrat und der Gemeinderat waren in der Projektkommission ver-
treten, die die neue Gemeindeordnung erarbeitet hat. Die beiden Räte ha-
ben immer wieder unabhängig voneinander Stellung genommen zu 
Schlüsselthemen der neuen Gemeindeordnung. Beide Räte stehen ge-
schlossen hinter der Vorlage. 

 Was verändert sich für die Schule konkret mit der neuen Gemeindeord-
nung? 

Faktisch wird die Schule durch die Politische Gemeinde übernommen. An-
stelle des Schulrates tritt die Schulkommission. Diese wird von einem Mit-
glied des Gemeinderates präsidiert. Mit der vorliegenden Gemeindeord-
nung erhält die Schulkommission vielfältige Aufgaben und Kompetenzen 
des jetzigen Schulrates übertragen. Diese Aufgaben und Kompetenzen 
sind im kantonalen Gesetz über die Volksschule geregelt. Die grösste Ver-
änderung erfährt die Schule in der Finanzkompetenz. Bisher hat das 
Stimmvolk ein separates Budget der Bildung zugesprochen. Neu fällt der 
Bereich Bildung ins Gesamtbudget der Gemeinde. Dabei gilt es zu berück-
sichtigen, dass 90 % der Ausgaben im Bildungsbereich gebundene Ausga-
ben darstellen. Das heisst, diese Ausgaben der Schule sind unbedingt er-
forderlich. Am schulpädagogischen Alltag wird sich mit der neuen Gemein-
deordnung nichts ändern. 

 Weshalb wurde der Gemeinderat nicht verkleinert? 

Die Aufgaben des Gemeinderates sind nach wie vor dieselben. Es kommt 
sogar ein neues Departement hinzu. Der Gemeinderat soll nach wie vor 
politisch breit abgestützt sein. Dafür sollen die Kommissionen verkleinert 
werden. Eine gleichzeitige Verkleinerung des Gemeinderates als auch der 
Kommissionen wäre mit zu vielen Risiken verbunden. Sobald die neue Ge-
meindeordnung genehmigt ist, wird sich der Gemeinderat mit der Organi-
sation der Departemente beschäftigen. 

 Ändern sich die Pensen der Mitglieder des Gemeinderates? 

Es ist davon auszugehen, dass das Pensum für das Departement Bildung 
von der Belastung her dem Pensum für den Gemeindepräsidenten gleichen 
wird. Die Pensen für die übrigen Mitglieder des Gemeinderates bleiben 
gleich. 

 Weshalb werden die Mitglieder der Schulkommission nicht vom Volk ge-
wählt? 

Die Zusammensetzung der Schulkommission soll nicht parteipolitisch mo-
tiviert sein. Die Wahl durch den Gemeinderat ermöglicht ein gezieltes Aus-
wahlverfahren, das sich an einem klaren Anforderungsprofil orientiert. 
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 Wie sieht das Anforderungsprofil für ein Mitglied der Schulkommission aus? 

Die Mitglieder der Schulkommission brauchen in ihrer Rolle einen fachli-
chen Bezug zu vielfältigen Schulfragen. Das heisst, in der Kommission 
muss sowohl pädagogische als auch betriebswirtschaftliche Kompetenz 
und Führungserfahrung vertreten sein. Im Weiteren wird von den Mitglie-
dern hohe Sozial- und Methodenkompetenz erwartet. 

 Wie viele Sitzungen wird es für die Schulkommission geben? 

Es ist davon auszugehen, dass sich die Kommission monatlich trifft. Je 
nachdem werden Kommissionsmitglieder auch noch in Arbeitsgruppen 
mitwirken. 

 Wem ist der Schulleiter unterstellt? 

Der Schulleiter wie auch der Gemeindeschreiber sind in ihrer Funktion die 
Geschäftsführer der Abteilung "Bildung" bzw. "Verwaltung". Der Schullei-
ter ist dem Vorsteher/der Vorsteherin des Departements Bildung unter-
stellt. 

 Hat die Schulleitung mit der neuen Gemeindeordnung jetzt mehr Kompe-
tenzen? 

Der Schulleiter/die Schulleiterin ist für die operative Führung der Schule 
zuständig und verantwortlich. Die Kompetenzen richten sich nach rechtli-
chen Vorgaben und den weiteren Vorgaben (Organisationsreglement, 
Pflichtenheft, etc.). 

 Gibt es Änderungskündigungen für die Mitarbeitenden der Schule, wenn 
sie Angestellte der Politischen Gemeinde werden? 

Die Politische Gemeinde ist neu Arbeitgeberin. Dies führt zu Änderungs-
kündigungen. Die Politische Gemeinde übernimmt alle Verträge und An-
stellungsbedingungen der Mitarbeitenden der Schulgemeinde. 

 Weshalb werden die Finanzkompetenzen des Gemeinderates in der Ge-
meindeordnung erhöht? 

Die Finanzkompetenzen lehnen sich an die Vorschriften des HRM2 (Finanz-
buchhaltung) an und erlauben dem Gemeinderat in Ausnahmefällen genü-
gend Spielraum. Die Kompetenzen sind im Quervergleich mit anderen Ge-
meinden realistisch und sinnvoll. Ausserdem wird dadurch das Vertrauen 
in ein demokratisch gewähltes Gremium zum Ausdruck gebracht. 

 Weshalb wird die Finanzkommission verkleinert? 

Analog zur Schulkommission soll auch die Finanzkommission ihre Aufga-
ben als Fachkommission wahrnehmen. 

 Was passiert, wenn die Gemeindeordnung an der Urne nicht genehmigt 
wird? 

Die Schulgemeinde und die Politische Gemeinde bleiben bestehen. 



16

Politische Gemeinde

 Führt die neue Gemeindeordnung zu Mehrkosten oder können Einsparun-
gen erreicht werden? 

Kurzfristige Einsparungen sind nicht möglich. Die Aufgaben bleiben ja be-
stehen. Mehrkosten können kurzfristig im Zusammenhang mit den Zusatz-
arbeiten im Bereich der Zusammenlegung, Abtretung von operativen Auf-
gaben an die Verwaltung, usw. entstehen. Dabei geht es um Themen wie: 
A wie Archiv bis zu Z wie Zwischenzeugnisse. 

 Was bringt die neue Gemeindeordnung für einen Nutzen? 

Die Gemeinde Wolfenschiessen wird neu organisiert und passt sich den 
übrigen Gemeinden im Kanton an. Die Organisation ist auf die Zukunft 
ausgerichtet mit klaren Aufgaben und Kompetenzen, insbesondere auch 
mit einer klaren Trennung zwischen strategischen und operativen Aufga-
ben. 

Weiteres Vorgehen 

An der Herbstgemeindeversammlung 2021 steht die vorliegende Gemeinde-
ordnung zur Diskussion. Falls nötig, können Bereinigungen vorgenommen 
werden. 

Über die Gemeindeordnung wird alsdann als Ganzes an der Urnenabstimmung 
vom 13. Februar 2022 endgültig entschieden. 

Wird die neue Gemeindeordnung genehmigt, findet im September 2022 eine 
Gesamterneuerungswahl für den zukünftigen Gemeinderat statt. Die Einheits-
gemeinde Wolfenschiessen tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. 

Antrag 

Der Gemeinderat und der Schulrat beantragen, den vorliegenden Entwurf der 
neuen Gemeindeordnung ohne Änderungen zu Handen der Urnenabstimmung 
vom 13. Februar 2022 zu verabschieden. 
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Entwurf Gemeindeordnung Einheitsgemeinde 

Gemeindeordnung 

vom 13. Februar 2022 

Die St immberecht igten, 

gestützt auf Art. 71 der Kantonsverfassung1 und in Ausführung von Art. 
13 Abs. 1 des Gesetzes vom 28. April 1974 über die Organisation und 
Verwaltung der Gemeinden (Gemeindegesetz)2 sowie Art. 15 des Geset-
zes vom 17. April 2002 über die Volksschule (Volksschulgesetz)3,

beschl iessen:  

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Art. 1 Geltungsbereich 
Diese Gemeindeordnung umschreibt die Organisation der Politischen 
Gemeinde Wolfenschiessen. 

Art. 2 Gemeindeversammlung 
1 Aufgaben und Befugnisse der Gemeindeversammlung richten sich 

nach den Bestimmungen der kantonalen Gesetzgebung, insbesondere 
des Gemeindegesetzes. 

2 Die Verwendung technischer Hilfsmittel für die Protokollführung ist zu-
lässig. Sie ist bei Verhandlungsbeginn bekannt zu geben. Die Aufzeich-
nungen sind nach der Genehmigung des Protokolls zu löschen. 

Art. 3 Urnenabstimmungen 
Urnenabstimmungen sind, unter Vorbehalt der kantonalen Gesetzge-
bung, getrennt von der Gemeindeversammlung durchzuführen. 

Art. 4 Veröffentlichungen 
Publikationsorgan für die gemäss Gemeindegesetzgebung vorzuneh-
menden Veröffentlichungen ist das Amtsblatt des Kantons Nidwalden. 
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Art. 5 Zustellungen 
Die Geschäftsordnung, das Budget und die Jahresrechnung, sowie die 
zu behandelnden Erlasse sind allen Haushaltungen zuzustellen. 

II. GEMEINDERAT 

Art. 6 Zusammensetzung 
Der Gemeinderat besteht aus sieben Mitgliedern. 

Art. 7 Wahlverfahren 
1 Die Mitglieder des Gemeinderates werden auf die verfassungsmäs-

sige Amtsdauer von vier Jahren gewählt. 
2 Die Wahlen finden im selben Jahr wie die Landratswahlen statt. 

Art. 8 Aufgaben und Befugnisse 
1 Der Gemeinderat ist das oberste Leitungs- und Verwaltungsorgan der 

Gemeinde. 
2 Er legt die strategischen Ziele und die Mittel zur Erfüllung der öffentli-

chen Aufgaben fest. 
3 Er sorgt für eine wirksame, effiziente und bürgernahe Verwaltungstä-

tigkeit sowie für ein wirksames Controlling. 
4 Im Übrigen richten sich die Aufgaben und Befugnisse nach dem Ge-

meindegesetz und den Bestimmungen dieser Gemeindeordnung. 

Art. 9 Finanzkompetenz 
Der Gemeinderat ist zuständig für die Beschlussfassung: 
1. über alle Ausgaben, die durch eidgenössisches oder kantonales 

Recht der Gemeinde verbindlich vorgeschrieben sind; 
2. über alle Ausgaben, für die dem Gemeinderat durch die Gesetzge-

bung oder durch Beschluss der Gemeindeversammlung Vollmacht 
erteilt ist; 

3 über nicht budgetierte, einmaligen Ausgaben bis Fr. 50'000.00; 
4. über alle nicht budgetierten, jährlich wiederkehrenden Ausgaben bis 

Fr. 10'000.00. 
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Art. 10 Geschäftsreglement 
Der Gemeinderat legt die Organisation, die Geschäftsführung und die Ar-
beitsweise des Rates in einem internen Geschäftsreglement fest. 

III. KOMMISSIONEN 

Art. 11 Finanzkommission 
Die Finanzkommission besteht aus drei Mitgliedern. 

Art. 12 Schulkommission 
1 Die Schulkommission besteht aus vier Mitgliedern: 

1. dem für das Departement Bildung zuständigen Mitglied des Gemein-
derates als Präsidentin oder Präsident; 

2. drei weiteren durch den Gemeinderat zu wählenden Mitgliedern. 
2 Die Schulkommission ist zuständig für:  

1. Festlegung der Organisation und der Angebote der Schule; 
2. Erlass des Organisationsstatuts der Schule; 
3. Antragstellung auf Anstellung und Entlassung der Schulleitung; 
4. Festlegung der Pensen, über welche die Schulleitung in einem 

Schuljahr verfügen kann; 
5. Zuteilung der finanziellen Mittel im Rahmen des Budgets, über wel-

che die Schulleitung im Rechnungsjahr verfügen kann; 
6. Genehmigung des Schulprogramms; 
7. Erlass von Hausordnungen; 
8. Anstellung und Entlassung von Lehrpersonen sowie der übrigen Mit-

arbeitenden mit pädagogischer Funktion; 
9. Aufsicht und Beurteilung der Schulleitung; 
10. Sicherstellung der Beurteilung der Lehrpersonen; 
11. Aufsicht über den Schulbetrieb; 
12. Anordnung von Massnahmen zur Qualitätsförderung; 
13. Aufsicht über die Einhaltung der Schulpflicht; 
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14. Vorberatung des Budgets aus dem Bereich der Schule und Antrag-
stellung an den Gemeinderat; 

15. Entscheid über Angebot und Organisation von Schülertransporten 
und weiteren schulergänzenden Angeboten; 

16. Anregungen und Mitwirkung bei der Ausarbeitung von Neu- oder 
Umbauprojekten von Schulanlagen. 

Art. 13 Übrige Kommissionen 
Der Gemeinderat kann übrige Kommissionen wählen und diesen be-
stimmte Aufgaben oder Geschäfte zur Bearbeitung und Antragstellung 
übergeben. 

IV. ANGESTELLTE 

Art. 14 Anstellungsinstanz 
Die Anstellung der Mitarbeitenden erfolgt durch den Gemeinderat. Vor-
behalten bleiben die Zuständigkeiten der Schulkommission. 

Art. 15 Stellenbeschrieb 
1 Für jede Stelle wird ein Stellenbeschrieb erstellt. 
2 Der berufliche Auftrag der Lehrpersonen richtet sich nach dem Bil-

dungsgesetz sowie der Lehrpersonalverordnung. 

V. ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Art. 16 Rechtsnachfolge 
1 Die Politische Gemeinde tritt mit dem Inkrafttreten dieser Gemeinde-

ordnung in sämtliche Rechte und Pflichten der bisherigen Schulgemeinde 
ein. 

2 Die Rechtserlasse sind binnen zwei Jahre seit Inkrafttreten dieser Ge-
meindeordnung an die neue Gemeindeorganisation anzupassen. Bis zur 
Genehmigung derselben gelten die bisherigen Bestimmungen, soweit sie 
nicht dieser Gemeindeordnung widersprechen. 
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Art. 17 Neuwahlen Gemeinderat 
1 Die Amtsdauer der bisherigen Mitglieder des Gemeinderates und des 

Schulrates wird ausserordentlich bis 31. Dezember 2022 verlängert. 
2  Für den neuen Gemeinderat finden die Wahlen für die Amtsdauer 

2022-2026 am 25. September 2022 statt. Der ausserordentliche Amtsan-
tritt für die Amtsdauer 2022-2026 ist der 1. Januar 2023. 

Art. 18 Neuwahlen Schulkommission 
1 Der neu gewählte Gemeinderat ist ermächtigt, vor dem 1. Januar 2023 

die Schulkommission zu wählen. 
2 Der ausserordentliche Amtsantritt der Schulkommission für die Amts-

dauer 2022-2026 ist der 1. Januar 2023. 

Art. 19 Neuwahlen Finanzkommission 
1 Die Amtsdauer der bisherigen Mitglieder der Finanzkommission wird 

ausserordentlich bis 30. Juni 2023 verlängert. 
2  Für die neue Finanzkommission finden die Wahlen für die Amts-

dauer 2022-2026 am 26. Mai 2023 statt. Der ausserordentliche Amtsan-
tritt für die Amtsdauer 2022-2026 ist der 1. Juli 2023. 

Art. 20 Budgetierung 
Die Budgetierung für das Jahr 2023 erfolgt an der Herbstgemeindever-
sammlung 2022 als konsolidiertes Budget. 

Art. 21 Inkrafttreten, Aufhebung bisherigen Rechts 
1 Diese Gemeindeordnung tritt, unter Vorbehalt der Genehmigung durch 

den Regierungsrat, auf den 1. Januar 2023 in Kraft. 
2 Art. 17-20 treten bereits am 1. Juli 2022 in Kraft. 
3 Die Gemeindeordnungen der Politischen Gemeinde und der Schulge-

meinde vom 2. Dezember 2005 werden auf den 1. Januar 2023 aufgeho-
ben. 
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Wolfenschiessen, den 13. Februar 2022 

Namens der Politischen Gemeinde 
Wolfenschiessen 

Wendelin Odermatt 
Gemeindepräsident 

Andreas Bünter 
Gemeindeschreiber 

Vom Regierungsrat genehmigt am: 

Regierungsrat Nidwalden 

Armin Eberli 
Landschreiber

1  NG 111 
2  NG 171.1 
3  NG 312.1 
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Traktanden 

1. Wahl der Stimmenzähler 

2. Budget 2022 

3. Steuerfuss 2022 

Die vorliegende Botschaft mit der Geschäftsordnung, dem Budget und den Erläuterungen zu 
den Traktanden wird allen Haushaltungen zugestellt. Die Unterlagen zu den Geschäften liegen 
ab Freitag, 29. Oktober 2021 in der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf oder kön-
nen auf der Homepage www.wolfenschiessen.ch heruntergeladen werden.
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Erläuterungen zu Traktandum 2 und 3 

Bericht und Antrag des Schulrates 
zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2022 

Erfolgsrechnung 

Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020

Ertragsüberschuss 

Aufwandüberschuss 51'600.00 185'600.00 275'525.32

Investitionsrechnung 

Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020

Einnahmenüberschuss 

Ausgabenüberschuss 0.00 0.00 0.00

Bemerkungen 

 In den Ausgaben der Exekutive ist nochmals der kantonale Behördentreff 
(alle 11 Jahre) von CHF 5'000.00 enthalten. Dieser musste aufgrund Co-
vid-19 auf das nächste Jahr verschoben werden. 

 Die Lohnkosten sind generell um 1% höher budgetiert als im Jahr 2021. 

 Aufgrund der veränderten Altersstruktur (Pensionierungen und Neuanstel-
lung von jungen Lehrpersonen) fallen die Löhne der Lehrkräfte und folglich 
auch die Sozialleistungen tiefer aus. 

 Ab dem Schuljahr 2022/23 wird der Kindergarten aufgrund der tieferen 
Schülerzahlen nur noch mit zwei Klassen geführt. 

 Im Bereich Weiterbildungen beteiligen wir uns an den Aus- und Weiterbil-
dungskosten der Schulischen Heilpädagogen und unterstützen auch die 
Weiterbildung des Schulleiters Kindergarten/Primar. 

 Die Schulzimmer des Kindergartens werden mit Beamern ausgerüstet. 

 Auf der Primarstufe werden für den Unterricht gemäss Lehrplan 21 iPads 
(Umsetzungskonzept 1:1) angeschafft. 

 Die Kosten für das Klassenlager auf Stufe Primar entfallen, da dieses nur 
alle zwei Jahre (5./6. Klasse) stattfindet. 

 In der Schulküche müssen die Wasser- und Elektroleitungen überprüft 
werden. Zusätzlich ist der Ersatz von einzelnen Küchengeräten vorgese-
hen. 

 Aufgrund von Änderungen im Energiegesetz muss unsere Schnitzelheizung 
um- bzw. nachgerüstet werden. Da diese bereits in die Jahre kommt, er-
achten wir es als sinnvoll, die Beheizung unserer Gesamtanlagen mit einer 
Machbarkeitsstudie und einem Energiekonzept zu überprüfen und zu pla-
nen. Dafür sind pauschal CHF 25'000.00 budgetiert. 
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 In Zusammenarbeit mit der Politischen Gemeinde sind für eine Machbar-
keitsstudie der Infrastrukturplanung über die gesamte Gemeinde ein Anteil 
von CHF 10'000 budgetiert. 

 Die Schulgelder an andere Gemeinden fallen tiefer aus als in den vergan-
genen Jahren. 

 Die Schulgelder Dallenwil für die ORS-Schüler werden aufgrund der tiefe-
ren Schülerkosten tiefer budgetiert. 

 Durch Aushandlung eines neuen Vertrages mit der PostAuto AG für den 
Schulbusbetrieb Oberrickenbach werden die Kosten um CHF 22'800.00 tie-
fer ausfallen. 

 Die zu erwartenden Steuereinnahmen sind CHF 152'000.00 höher budge-
tiert als für das Jahr 2021. 

Anträge 

Der Schulrat beantragt, dem Budget 2022 zuzustimmen. 

Der Schulrat beantragt, den Steuerfuss auf 2.00 Einheiten zu belassen. 
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Schulgemeinde

Bericht und Antrag der Finanzkommission 
zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2022 

Als Finanzkommission haben wir das Budget (Erfolgs- und Investitionsrech-
nung) für das Jahr 2022 der Schulgemeinde Wolfenschiessen geprüft. 

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag. 

Gemäss unserer Prüfung entspricht das Budget den gesetzlichen Vorschriften. 
Die aufgezeigte Entwicklung der Schulgemeinde erachten wir als richtig. Die 
finanzielle Lage der Schulgemeinde Wolfenschiessen präsentiert sich ange-
spannt und bedarf einer strikten Kostenkontrolle. 

Den vom Schulrat vorgeschlagenen Steuerfuss von 2.00 Einheiten beurteilen 
wir als vertretbar. 

Wir beantragen, das vorliegende Budget, mit einem Aufwandüberschuss von 
CHF 51'600.00, zu genehmigen. 

Wolfenschiessen, im September 2021 Die Finanzkommission
Manfred Christen, Präsident 
Rosly Christen, Sekretärin 
René Engelberger 
Esther Niederberger 
Gabriel Villa 
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Politische Gemeinde und Schulgemeinde 

Zusammengefasste Darstellung des Budgets 
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Kirchgemeinde Wolfenschiessen 

Traktanden 

1. Wahl der Stimmenzähler 

2. Budget 2022 

3. Steuerfuss 2022 

Die vorliegende Botschaft mit der Geschäftsordnung, dem Budget und den Erläuterungen zu 
den Traktanden wird allen Haushaltungen zugestellt. Die Unterlagen zu den Geschäften liegen 
ab Freitag, 29. Oktober 2021 in der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf oder kön-
nen auf der Homepage www.wolfenschiessen.ch heruntergeladen werden.
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Kirchgemeinde

Erläuterungen zu Traktandum 2 und 3 

Bericht und Antrag des Kirchenrates  
zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2022 

Erfolgsrechnung 

Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020

Ertragsüberschuss 2'467.31

Aufwandüberschuss 6'500.00 16'600.00

Investitionsrechnung 

Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020

Einnahmenüberschuss 

Ausgabenüberschuss 0.00 0.00 0.00

Bemerkungen 

 Der Aufwand im Seelsorgeraum wird mit CHF 253'000.00 und der Ertrag 
mit CHF 189'000.00 budgetiert. Es wird also, im Vergleich zum Budget 
2021, mit einem Mehraufwand von CHF 23'000.00 gerechnet. 

 Die Steuereinnahmen wurden um CHF 29'000.00 höher budgetiert. 

 Der kantonale Finanzausgleich durch die Landeskirche wird CHF 10'000.00 
höher budgetiert. 

Anträge 

Der Kirchenrat beantragt, dem Budget 2022 zuzustimmen. 

Der Kirchenrat beantragt, den Steuerfuss bei 0.40 Einheiten zu belassen. 
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Bericht und Antrag der Finanzkommission 
zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2022 

Als Finanzkommission haben wir das Budget (Erfolgs- und Investitionsrech-
nung) für das Jahr 2022 der Kirchgemeinde Wolfenschiessen beurteilt. 

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag. 

Gemäss unserer Prüfung entspricht das Budget den gesetzlichen Vorschriften. 
Die aufgezeigte Entwicklung der Kirchgemeinde erachten wir als vertretbar. 

Den vom Kirchenrat vorgeschlagenen Steuerfuss von 0.40 Einheiten beurtei-
len wir als richtig. 

Wir beantragen, das vorliegende Budget, mit einem Aufwandüberschuss von 
CHF 6'500.00, zu genehmigen. 

Wolfenschiessen, im September 2021 Die Finanzkommission
Manfred Christen, Präsident 
Esther Niederberger 
René Engelberger 



47

Kapellgemeinde Oberrickenbach 

Traktanden 

1. Wahl der Stimmenzähler 

2. Budget 2022 

3. Steuerfuss 2022 

Die vorliegende Botschaft mit der Geschäftsordnung, dem Budget und den Erläuterungen zu 
den Traktanden wird allen Haushaltungen zugestellt. Die Unterlagen zu den Geschäften liegen 
ab Freitag, 29. Oktober 2021 in der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf oder kön-
nen auf der Homepage www.wolfenschiessen.ch heruntergeladen werden.



48

Kapellgemeinde

Erläuterungen zu Traktandum 2 und 3 

Bericht und Antrag des Kapellrates 
zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2022 

Erfolgsrechnung 

Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020

Ertragsüberschuss 12'400.00 7'300.00 33'913.23

Aufwandüberschuss 

Investitionsrechnung 

Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020

Einnahmenüberschuss 

Ausgabenüberschuss 350'000.00* 0.00* 0.00

* Da die Sanierung des alten Kaplanenhauses im Jahr 2021 nicht mehr ausgeführt werden 
kann, wurden die im 2021 budgetierten Ausgaben von CHF 500'000.00 und Einnahmen von 
CHF 150'000.00 ins Jahr 2022 übertragen. Der dazugehörige Investitionskredit wurde an 
der Herbstgemeindeversammlung vom 22.11.2020 genehmigt.

Bemerkungen 

 Der Aufwand im Seelsorgeraum wird mit CHF 116'000.00 und der Ertrag 
mit CHF 51'000.00 budgetiert. Es wird also, im Vergleich zum Budget 
2021, mit einem Minderaufwand von CHF 14'100.00 gerechnet. 

 Die Steuereinnahmen wurden in etwa gleich wie im Vorjahr budgetiert. 

 Der Finanzausgleich wird gleich wie im Vorjahr prognostiziert. 

 Die übrigen Budgetpositionen liegen im Rahmen der letzten Jahre. 

Anträge 

Der Kapellrat beantragt, dem Budget 2022 zuzustimmen. 

Der Kapellrat beantragt, den Steuerfuss bei 0.40 Einheiten zu belassen. 
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Bericht und Antrag der Finanzkommission 
zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2022 

Als Finanzkommission haben wir das Budget für das Jahr 2022 der Kapellge-
meinde Oberrickenbach beurteilt. 

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag. 

Gemäss unserer Beurteilung entspricht das Budget den gesetzlichen Vorschrif-
ten. Die aufgezeigte Entwicklung der Kapellgemeinde erachten wir als vertret-
bar. 

Die Investitionsrechnung, mit der Renovation der Dorfstrasse 10, erachten wir 
als sinnvoll und notwendig. Die Nettoinvestition von CHF 350'000.00 ist trag-
bar. 

Den vom Kapellrat vorgeschlagenen Steuerfuss von 0.40 Einheiten beurteilen 
wir als vertretbar. 

Wir beantragen, das vorliegende Budget, mit einem Mehrertrag von 
CHF 12'400.00, zu genehmigen. 

Oberrickenbach, im September 2021 Die Finanzkommission
Irma Mathis 
Peter Christen 
Gabriela Christen 
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